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Niedersächsische Bauordnung  (NBauO) vom 3. April 2012 
 
§ 9 Nicht überbaute Flächen, Kinderspielplätze 
(1) Die nicht überbauten Flächen von Baugrundstücken sind so herzurichten und zu unterhalten, dass sie nicht 

verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung nicht verunstalten. 2 Dies gilt auch für die nicht im Außenbereich 
gelegenen, nach öffentlichem Baurecht bebaubaren Grundstücke. 
 

(2) Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere  
      zulässige Nutzung erforderlich sind. 
 
(3) Wird ein Gebäude mit mehr als fünf Wohnungen errichtet, so ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer  
      Nähe auf einem anderen Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck durch Baulast gesichert sein  
      muss, ein ausreichend großer Spielplatz für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren anzulegen. 2 Dies gilt nicht,  
      wenn in unmittelbarer Nähe ein sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder bereits  
      vorhanden ist oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der Wohnungen nicht erforderlich ist. 3 Bei  
      einem bestehenden Gebäude mit mehr als fünf Wohnungen kann die Herstellung eines Spielplatzes für Kinder  
      im Alter bis zu sechs Jahren verlangt werden. 
 
(4)  Stellplätze, deren Zu- und Abfahrten und Fahrgassen sowie die Zu- und Abfahrten von Garagen dürfen, wenn     
      die Versickerung des Niederschlagswassers nicht auf andere Weise ermöglicht wird, nur eine Befestigung  
      haben, durch die das Niederschlagswasser mindestens zum überwiegenden Teil versickern kann. 2 Satz 1 gilt  
      nicht, soweit die Flächen für das Warten von Kraftfahrzeugen oder ähnliche Arbeiten, die das Grundwasser  
      verunreinigen können, genutzt werden. 
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https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/tipps-haus-garten/19827.html 

Auch der Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen führt Ähnliches auf seiner Internetseite aus: 
 
Kommunen stehen in der Pflicht 
 
Laut § 9 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 gilt für nicht überbaute Flächen, diese 
so herzurichten und zu unterhalten, dass sie nicht verunstaltet wirken und auch ihre Umgebung nicht 
verunstalten. Dabei gilt vor allem, die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke als Grünflächen anzulegen, 
soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind. Für Stellplätze, deren Zu- und Abfahrten 
und Fahrgassen sowie die Zu- und Abfahrten von Garagen gilt eine Befestigung, welche die Versickerung des 
Niederschlagswassers ermöglicht, sofern diese nicht auf andere Weise erfolgen kann. 
 
Eine vollständige Versiegelung durch Steinplatten, Folien und Schotter wird dieser Bauordnung nicht gerecht. 
Für die Kontrolle einer korrekten Umsetzung ist die jeweilige Untere Bauaufsichtsbehörde zuständig und damit 
stehen Kommunen beziehungsweise Landkreise in der Pflicht, solche Kontrollen durchzuführen. 
 
Auch für mögliche Verbote von Schottergärten sind die Kommunen verantwortlich. Der NABU Niedersachsen 
appelliert an das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger und wirbt für einen naturnahen Garten, da dieser 
wider Erwarten wenig Arbeit macht und einen Beitrag für die ökologische Vielfalt leistet. 
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Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 
 
§ 84 Örtliche Bauvorschriften 
 
(1)    Die Gemeinden können örtliche Bauvorschriften erlassen über 
1.     die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Spielplätzen im Sinne des § 9 Abs. 3, 
2.     die Anzahl der notwendigen Einstellplätze, ausgenommen die Einstellplätze nach § 49, einschließlich des Mehrbedarfs bei      
        Nutzungsänderungen (§ 47 Abs. 1 Satz 2) und 
3.     die Fahrradabstellanlagen nach § 48 Abs. 1 Satz 1. 
 
(2) Zur Verwirklichung bestimmter verkehrlicher oder sonstiger städtebaulicher Absichten können die Gemeinden durch örtliche 

        Bauvorschrift in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes oder für bestimmte Nutzungen in bestimmten Teilen des    
        Gemeindegebietes die Herstellung von Garagen und Stellplätzen untersagen oder einschränken. 
 

(3)    Um bestimmte städtebauliche, baugestalterische oder ökologische Absichten zu verwirklichen oder um die Eigenart oder den  
         Eindruck von Baudenkmalen zu erhalten oder hervorzuheben, können die Gemeinden, auch über die Anforderungen des § 9 
         Abs. 1, 2 und 4 sowie der §§ 10 und 50 hinausgehend, durch örtliche Bauvorschrift für bestimmte Teile des Gemeindegebietes 
1.      besondere Anforderungen an die Gestaltung von Gebäuden stellen, insbesondere für die Gebäude- und Geschosshöhe, für die  
         Auswahl der Baustoffe und der Farben der von außen sichtbaren Bauteile sowie für die Neigung der Dächer einen Rahmen  
         setzen, 
2.      besondere Anforderungen an die Art, Gestaltung oder Einordnung von Werbeanlagen und Warenautomaten stellen, sie 
         insbesondere auf bestimmte Gebäudeteile, auf bestimmte Arten, Größen, Formen und Farben beschränken oder in bestimmten 
         Gebieten oder an bestimmten baulichen Anlagen ausschließen, 
3.      die Gestaltung, Art und Höhe von Einfriedungen wie Mauern, Zäunen und Hecken bestimmen sowie die Einfriedung von  
         Vorgärten vorschreiben oder ausschließen, 
4.      die Verwendung von Einzelantennen sowie von Freileitungen, soweit diese nicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 vom Geltungsbereich 
         dieses Gesetzes ausgeschlossen sind, beschränken oder ausschließen, die Verwendung von Freileitungen jedoch nur, soweit 
         sie unter wirtschaftlich zumutbarem Aufwand durch andere Anlagen ersetzt werden können, 
5.      besondere Anforderungen an die Gestaltung sonstiger baulicher Anlagen, insbesondere der in § 2 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 5 und 8 
         bis 10 genannten Anlagen stellen, 
6.      die Gestaltung der nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke regeln, insbesondere das Anlegen von Vorgärten 
         vorschreiben, 
7.      die Begrünung baulicher Anlagen vorschreiben, 
8.      die Versickerung, Verregnung oder Verrieselung von Niederschlagswasser auf dem Baugrundstück vorschreiben. 



(4) 1 Örtliche Bauvorschriften nach den Absätzen 1 und 2 werden als Satzung im eigenen Wirkungskreis erlassen. 2 Örtliche Bauvorschriften     
        nach Absatz 3 werden als Satzung im übertragenen Wirkungskreis erlassen. 3 Die Vorschriften für das Verfahren bei der Aufstellung von 
        Bebauungsplänen gelten einschließlich der Vorschriften über die Veränderungssperre, die Zurückstellung von Baugesuchen und die  
        Folgen von Verfahrensmängeln für die in Satz 2 genannten örtlichen Bauvorschriften entsprechend; § 10 Abs. 2 Satz 2 des  
        Baugesetzbuchs (BauGB) gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass § 6 Abs. 2 BauGB nicht anzuwenden ist. 4 Anforderungen in örtlichen 
        Bauvorschriften können auch in zeichnerischer Form gestellt werden. 
 
(5)   Ist anstelle einer Gemeinde eine nach dem Recht der kommunalen Zusammenarbeit gebildete juristische Person des öffentlichen Rechts  
       oder eine andere Körperschaft für die Aufstellung von Bebauungsplänen zuständig, so gilt dies auch für den Erlass örtlicher   
       Bauvorschriften. 
 
(6)  Örtliche Bauvorschriften können in Bebauungspläne und in Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 2 und 3 BauGB als Festsetzungen 
       aufgenommen werden. 
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